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RS OGH 1979/9/27 13Os100/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1979

Norm

StGB §28 A

Rechtssatz

Das StGB hat eine allgemeine Regelung der Konkurrenz vermieden und nur an wenigen Stellen dazu Detailregelungen

getroffen. Das Fehlen einer ausdrücklichen Regelung hat daher keine normative Bedeutung.

Entscheidungstexte

13 Os 100/79
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